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1 4 7 . Verordnung: Anordnung besonderer Ernteermittlungen bei Winterweizen, Kartoffeln und
Körnermais für das Jahr 1971

148. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Rettung und die Rück-
führung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum
gestarteten Gegenständen

1 4 9 . Kundmachung: Ratifikation des Europäischen Auslieferungsübereinkommens durch Zypern
150. Kundmachung: Änderung der Satzung des Europarates
1 5 1 . Kundmachung: Geltungsbereich des Abkommens zur Vereinheitlichung von Regeln über die

Beförderung im Internationalen Luftverkehr (Warschauer Abkommen)
152. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Internationalen Organi-

sation für Zivilluftfahrt über Maßnahmen für die 18. Tagung der Vollver-
sammlung der Internationalen Organisation für Zivilluftfahrt

153. Internationales Übereinkommen über das Verfahren zur Festlegung von Tarifen für den
Fluglinienverkehr

1 4 7 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 21. April
1971, mit der für das Jahr 1971 besondere
Ernteermittlungen bei Winterweizen, Kar-
toffeln und Körnermais angeordnet werden

Auf Grund des § 2 Abs. 2 und 3, des § 4 Abs. 1
und 2, des § 7 Abs. 6 und der §§ 8 und 9 des
Bundesstatistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, wird
verordnet:

§ 1. Das Österreichische Statistische Zentralamt
hat im Jahre 1971 besondere Ernteermittlungen
bei Winterweizen, Kartoffeln und Körnermais
zur Feststellung der Ernteerträge durchzuführen.

§ 2. (1) Die besonderen Ernteermittlungen
sind in Form von Stichprobenerhebungen durch-
zuführen.

(2) Die Erhebungen haben jene landwirtschaft-
lichen Betriebe zu erfassen, die nach einer statisti-
schen Methode vom Österreichischen Statistischen
Zentralamt ausgewählt werden.

§ 3. Die Bewirtschafter (Eigentümer, Besitzer,
Pächter oder Nutznießer) der nach § 2 Abs. 2
ausgewählten landwirtschaftlichen Betriebe oder
deren Beauftragte sind verpflichtet,

a) das Betreten ihrer Grundstücke sowie die
Vornahme von Probeschnitten bei Winter-
weizen, Probe- und Nachrodungen bei Kar-
toffeln sowie Probeziehungen bei Körner-
mais durch vom Österreichischen Statisti-
schen Zentralamt bestellte Organe zu dul-
den,

b) das Ergebnis eines Volldrusches bei Winter-
weizen oder einer Vollernte bei Körner-
mais von bestimmten, in die besonderen
Ernteermittlungen einbezogenen Parzellen
durch die obgenannten Organe feststellen
zu lassen und

c) über die im Zusammenhang mit der Durch-
führung der Erhebungen sich ergebenden
Fragen Auskunft zu erteilen.

§ 4. Das Österreichische Statistische Zentralamt
hat als Entschädigung an die betroffenen Bewirt-
schafter zu entrichten:

a) für die Vornahme von Probeschnitten bei
Winterweizen, für Proberodungen sowie
für Nachrodungen bei Kartoffeln einen Be-
trag von je 20 S und für Probeziehungen
bei Körnermais einen Betrag von 50 S,

b) für die Vornahme eines Volldrusches bei
Winterweizen sowie einer Vollernte bei
Körnermais einen Betrag von je 120 S.

Weihs

1 4 8 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 16. April 1971 über den Geltungsbereich
des Übereinkommens über die Rettung und
die Rückführung von Raumfahrern sowie die
Rückgabe von in den Weltraum gestarteten

Gegenständen vom 22. April 1968

Nach Mitteilungen der Depositarregierungen
haben folgende Staaten das Übereinkommen
über die Rettung und die Rückführung von
Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den
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Weltraum gestarteten Gegenständen, BGBl.
Nr. 110/1970, ratifiziert oder sind ihm beige-
treten:

Staaten
Datum der Hinterlegung der

Ratifikations- oder Beitrittsurkunde

El Salvador 19. Feber 1970
Irak 12. März 1970
Portugal 25. März 1970
Malediven 3. April 1970
Norwegen 20. April 1970
San Marino 10. August 1970
Finnland 10. September 1970
Marokko 20. November 1970
Zypern 17. Dezember 1970
Tunesien 10. Feber 1971
Jugoslawien 1. März 1971

Kreisky

1 4 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 21. April 1971 betreffend die
Ratifikation des Europäischen Auslieferungs-
übereinkommens vom 13. Dezember 1957

durch Zypern
Nach Mitteilung des Generalsekretärs des

Europarates hat Zypern am 22. Jänner 1971 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Aus-
lieferungsübereinkommen vom 13. Dezember
1957 (BGBl. Nr. 320/1969, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 30/
1970) hinterlegt.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Ar-
tikel 29 am 22. April 1971 für Zypern in Kraft.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikations-
urkunde hat Zypern folgende Vorbehalte erklärt
und folgende Erklärungen abgegeben:

Artikel 1

Der Artikel 11.2 (f) der zypriotischen Ver-
fassung untersagt die Auslieferung eigener Staats-
angehöriger. Daher müssen die Bestimmungen

des Artikels 1 des Übereinkommens hinsichtlich
der Republik Zypern auf die Auslieferung von
Ausländern beschränkt werden.

Artikel 6

Da die Auslieferung von Staatsangehörigen
der Republik Zypern durch die Verfassung (siehe
Vorbehalt zu Artikel 1) nicht gestattet ist, be-
zeichnet der Ausdruck „Staatsangehöriger" im
Sinne des Übereinkommens hinsichtlich Zyperns
„die Staatsbürger der Republik Zypern oder die
Personen, die auf Grund der geltenden Bestim-
mungen über die zypriotische Staatsbürgerschaft
rechtlich befähigt sind, Staatsbürger der Republik
zu werden".

Außerdem können nach den Bestimmungen
des zypriotischen Strafgesetzbuches die Staats-
bürger der Republik in Zypern wegen einer im
Ausland begangenen, mit der Todesstrafe oder
einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren
bedrohten strafbaren Handlung verfolgt werden,
wenn die Handlung oder die Unterlassung, welche
die strafbare Handlung darstellt, auch nach dem
Recht des Landes strafbar ist, in welchem sie be-
gangen worden ist.

Artikel 11

Nach dem zypriotischen Strafgesetzbuch wird
die Todesstrafe in Zypern nicht verhängt, wenn
ein zypriotischer Staatsbürger in einem fremden
Staat eine strafbare Handlung begeht, die nach
dem zypriotischen Gesetz, nicht aber nach den
Rechtsvorschriften des fremden Staates mit der
Todesstrafe bedroht ist, aber der Täter kann mit
jeder anderen Strafe bis zu lebenslänglicher Frei-
heitsstrafe belegt werden.

Artikel 21, Paragraph 2

Hinsichtlich der Staatsbürger der Republik ist
die zu den Artikeln 1 und 6 abgegebene Erklä-
rung auch auf diesen Absatz anzuwenden.

Kreisky

1 5 0 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 21. April 1971 über die Änderung der
Satzung des Europarates

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarates vom 17. Feber 1971 wurde die Satzung
des Europarates, BGBl. Nr. 121/1956, in der Fassung der Kundmachungen BGBl. Nr. 253/1965
und 40/1971 wie folgt geändert:

Artikel 26 hat zu lauten:

(Übersetzung)
„ARTIKEL 26

Die Mitglieder haben An-
spruch auf die nachstehend an-
gegebene Zahl von Sitzen:
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Gemäß Artikel 41 Absatz d der Satzung ist der geänderte Wortlaut des Artikels 26 der Satzung
am 17. Feber 1971 in Kraft getreten.

Kreisky

1 5 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 23. April 1971 betreffend den Geltungs-
bereich des Abkommens zur Vereinheit-
lichung von Regeln über die Beförderung im
Internationalen Luftverkehr (Warschauer Ab-

kommen)
Nach Mitteilung der Polnischen Regierung sind

folgende Staaten dem Abkommen zur Vereinheit-
lichung von Regeln über die Beförderung im In-
ternationalen Luftverkehr (Warschauer Abkom-
men) vom 12. Oktober 1929 (BGBl. Nr. 286/

1961, letzte Kundmachung betreffend den Gel-
tungsbereich BGBl. Nr. 168/1967) beigetreten:

Afghanistan, Ecuador, Gabun, Libyen, Para-
guay und Saudi-Arabien.

Nachstehende Staaten haben nach Erlangung
der Unabhängigkeit erklärt, daß sie das Abkom-
men als für sich verbindlich erachten:

Barbados, Nauru, Sambia und Sierra Leone.

Kreisky

152.

(Übersetzung)

ABKOMMEN ZWISCHEN DER ÖSTER-
REICHISCHEN BUNDESREGIERUNG
UND DER INTERNATIONALEN OR-
GANISATION FÜR ZIVILLUFTFAHRT
ÜBER MASSNAHMEN FÜR DIE 18. TA-
GUNG DER VOLLVERSAMMLUNG DER
INTERNATIONALEN ORGANISATION

FÜR ZIVILLUFTFAHRT

IM HINBLICK DARAUF, daß Artikel 48 (a)
der abgeänderten Konvention über internationale
Zivilluftfahrt vorsieht, „daß die Vollversamm-
lung zumindest einmal in 3 Jahren zusammen-
treten und vom Rat zu geeigneter Zeit und an
einem geeigneten Ort einberufen werden soll",

IM HINBLICK DARAUF, daß die Vollver-
sammlung der Internationalen Organisation für
Zivilluftfahrt (in der Folge als ICAO bezeichnet)
mit Resolution A 16-13 die Weisung erteilt hat,
„der Rat soll unter Berücksichtigung der Vor-
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teile für die Organisation und die Vertrags-
staaten Vorschläge oder Anregungen von Ver-
tragsstaaten die dreijährigen Tagungen der Voll-
versammlung nicht am Sitz der Organisation ab-
zuhalten, sorgfältig prüfen",

IM HINBLICK DARAUF, daß die Bundes-
regierung der Republik Österreich (in der Folge
als die Regierung bezeichnet) mit Schreiben vom
20. März 1969 die ICAO eingeladen hat, die
17. Tagung der ICAO-Vollversammlung (nach-
träglich umbenannt in die 18. Tagung der Voll-
versammlung und in der Folge als Vollversamm-
lung bezeichnet) in Wien abzuhalten,

IM HINBLICK DARAUF, daß der Rat der
ICAO anläßlich der 17. Sitzung der 68. Tagung
am 12. Dezember 1969 einstimmig die Einladung
der Österreichischen Bundesregierung angenom-
men und zugestimmt hat, die Vollversammlung
ab 15. Juni 1971 für einen vier Wochen nicht
überschreitenden Zeitraum nach Wien einzu-
berufen,

IM HINBLICK DARAUF, daß es von wesent-
licher Bedeutung ist, daß am Tagungsort der
Vollversammlung geeignete Einrichtungen für
Tagungen des ICAO-Rates vor und nach der
Vollversammlung und für solche andere Zusam-
menkünfte zur Verfügung stehen, die einen
integralen Teil der Tätigkeit der Vollversamm-
lung bilden,
HABEN die Regierung und die ICAO hiemit
folgendes vereinbart:

I. Räumlichkeiten, Einrichtung, Dienstleistun-
gen, Bürobedarf

(1) Die Regierung wird auf ihre Kosten Räume
und Büros in der Neuen Hofburg und in un-
mittelbarer Nahe für die Abhaltung der Voll-
versammlung zur Verfügung stellen. Diese
Räumlichkeiten sollen umfassen: einen großen
Konferenzsaal für Plenarsitzungen mit ent-
sprechenden Sitzgelegenheiten für Öffentlichkeit
und Presse; vier Konferenzräume für Sitzungen
des Exekutivkomitees und der Ausschüsse der
Vollversammlung; vier Räume für Sitzungen von
Arbeitsgruppen; geeignete Arbeitsräume und die
erforderlichen Einrichtungen für Presse und
andere Informationsmedien sowie für Verviel-
fältigung und Verteilung von Dokumenten; ge-
eignete Büroräume für Beamte und Personal der
Vollversammlung; einen Raum für eine Bücherei
und als Nachschlagezentrum; einen Aufenthalts-
raum für Delegierte; einen großen Büro- und
Aufenthaltsraum für Übersetzer sowie angemes-
senen Raum für die Lagerung von Vervielfälti-
gungspapier, Schreibwaren usw.

(2) Die Räumlichkeiten werden der ICAO
während der gesamten Dauer der Vollversamm-
lung sowie für solche zusätzliche Zeiträume vor
Eröffnung und nach Abschluß zur Verfügung
stehen, wie es das ICAO-Sekretariat in Beratung
mit der Regierung zur Vorbereitung und zur Ab-
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wicklung aller mit der Vollversammlung zusam-
menhängenden Angelegenheiten für nötig er-
achtet.

(3) Die Regierung wird die oben angeführten
Räume und Büros auf ihre Kosten in einer zu
einem klaglosen Ablauf der Vollversammlung
geeigneten Weise mit Möbeln ausstatten, ein-
richten und in gutem Zustand erhalten. Die fünf
Konferenzräume werden mit Anlagen für
Simultanübersetzungen in drei Sprachen und mit
Einrichtungen zur Tonaufnahme ausgestattet
sein.

(4) Die Regierung wird auf ihre Kosten Ge-
räte, wie „OFFSET"-Vervielfältigungsmaschinen,
Photokopiermaschinen, Schreibmaschinen mit
Tastaturen in den erforderlichen Sprachen, alle
desselben Typs, Tonbandgeräte, Diktiermaschi-
nen und andere Geräte, die zur klaglosen Ab-
wicklung der Vollversammlung erforderlich sind,
zur Verfügung stellen und in gutem Zustand
erhalten.

(5) Die Regierung wird auf ihre Kosten aus-
reichende Telefondienste zwischen den in Ab-
satz 1 angeführten Bereichen, Büros und Konfe-
renzräumen zur Verfügung stellen.

(6) Die Regierung wird für die Einrichtung
eines Bank-, Post-, Telefon- und Telegrafen-
dienstes innerhalb des Konferenzbereiches Sorge
tragen.

(7) Die Regierung wird die Kosten für den
Transport von Dokumenten, von notwendigen
Geräten und Materialien tragen, die von der
Regierung nicht zur Verfügung gestellt werden
und von der ICAO zur Gewährleistung eines
ordnungsgemäßen Ablaufes der Vollversamm-
lung vom Amtssitz oder von regionalen Büros
nach Wien transportiert werden müssen. Dies
gilt gleichfalls für die Kosten des Rücktransports.

II. Lokaler Transport und Hotel-Unterbringung

(1) Die Regierung wird auf ihre Kosten vier
Personenwagen samt Fahrer zur Benützung durch
Beamte und Personal der Vollversammlung zur
Verfügung stellen. Die Regierung wird bei der
Bereitstellung zusätzlicher etwa erforderlicher
Transportmittel zum Transport des Personals der
ICAO vom Wiener Flughafen zu den Hotels
und umgekehrt behilflich sein.

(2) Die Regierung wird während der Dauer
der Vollversammlung Einrichtungen zur Unter-
stützungen der Delegationen, des Sekretariates,
der Presse und anderer Teilnehmer der Vollver-
sammlung für Hotelreservierungen zur Ver-
fügung stellen.

III. Sicherheit

Die Regierung wird auf ihre Kosten denjenigen
Sicherheitsschutz zur Verfügung stellen, der er-
forderlich ist, um einen geordneten und in jeder
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Hinsicht ungestörten Verlauf der Vollversamm-
lung zu gewährleisten. Dieser Dienst wird unter
der direkten Aufsicht und Überwachung eines
von der Regierung zu bestellenden höheren
Beamten stehen, der mit dem verantwortlichen
Funktionär der ICAO eng zusammenarbeiten
soll, um eine angemessene Atmosphäre von
Sicherheit und Ruhe zu gewährleisten.

IV. Personal für die Vollversammlung

(1) Die Regierung wird einen Beamten sowie
dessen Stellvertreter zwecks Verbindung zur
ICAO namhaft machen, der für die Durchfüh-
rung aller in diesem Abkommen erwähnten und
zur Abhaltung der Vollversammlung erforder-
lichen Maßnahmen zuständig ist.

(2) Die Regierung wird auf ihre Kosten die
Tontechniker und anderes technisches Personal
beistellen, das für das ordentliche Funktionieren
der im Abschnitt I Albsatz 3 und 4 erwähnten
Geräte erforderlich ist. Desgleichen wird die Re-
gierung auf ihre Kosten Arbeitskräfte zur Ver-
vielfältigung und Verteilung von Dokumenten,
bestimmte Funktionäre, Sekretariats- und Büro-
hilfskräfte, erforderliches Hauspersonal wie
Amtsdiener, Boten und Reinigungspersonal,
sowie die Fahrer für die im Abschnitt II er-
wähnten Personenkraftwagen anstellen und zur
Verfügung stellen. Von diesem Personal wird
Überstunden- und regelmäßige Nachtarbeit er-
wartet.

(3) Die Regierung wird die Kosten für vor-
übergehend international aufgenommenes pro-
fessionelles und nichtprofessionelles Personal
einschließlich der Gehälter, der Diäten und der
Überstundenentgelte, solange ihre Dienste für
den ordnungsgemäßen Ablauf der Vollversamm-
lung erforderlich sind, tragen.

V. Reisevereinbarungen

(1) Die Regierung wird die Reisekosten vom
Amtssitz der ICAO bzw. den regionalen Büros
zum Ort der Vollversammlung und zurück für
das ständige ICAO-Personal, das an der Voll-
versammlung teilnimmt, tragen. Ausgenommen
sind Personen, die der Vollversammlung in Ver-
bindung mit ihrem Heimaturlaub zugeteilt sind.
Die Kosten, die dem Gaststaate für Reisen des
Personals auf Heimaturlaub erwachsen, werden
sich auf Auslagen beschränken, die zusätzlich zu
den üblichen Urlaubsansprüchen des einzelnen
Urlaubsberechtigten entstehen.

(2) Die Regierung wird die Reisekosten für
vorübergehend aufgenommenes professionelles
und nichtprofessionelles Personal vom Ort der
Rekrutierung zum Ort der Vollversammlung
und zurück tragen, soweit es für die Vollver-
sammlung benötigt wird.
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VI. Finanzielle Regelungen

(1) Die Regierung wird die Verantwortung für
zusätzliche Ausgaben aus dem ICAO-Budget
übernehmen, die sich direkt oder indirekt als
Folge der Abhaltung der Vollversammlung in
Wien anstatt am Amtssitz der Organisation er-
geben. Aus diesem Grunde werden Zahlungen
für Gehälter, Zulagen und Oberstundenentgelte
des international vorübergehend aufgenommenen
Personals (siehe oben Punkt IV, Absatz 3), für
Reisen des ständigen ICAO-Personals und des
vorübergehend aufgenommenen Personals (siehe
Punkt V, Absatz 1 und 2) und für solche andere
Ausgaben, die im ICAO-Budget nicht unter-
gebracht werden können, aus Beträgen geleistet,
die der ICAO seitens der Regierung für diesen
Zweck überwiesen werden. Der für diese Posten
erforderliche Betrag wird auf US $ 175.000•—
geschätzt.

(2) Nach Beendigung der Vollversammlung
und nach Ausfolgung der finanziellen Abrech-
nung der Vollversammlung wird die Regierung
der ICAO Auslagen insoweit ersetzen, als sie das
Budget der ICAO übersteigen. Umgekehrt wird
die ICAO der Regierung jene nicht verbrauchten
Beträge zurückerstatten, die von dem in. Absatz 1
erwähnten finanziellen Beitrag übrig bleiben soll-
ten.

VII. Haftung
Die Regierung wird für die Behandlung jeg-

licher Klagen, Ansprüche und Forderungen aus:
a) Schäden und Beschädigungen an Personen oder
Sachen in den im Abschnitt I angeführten Räum-
lichkeiten; b) Schäden oder Beschädigungen an
Personen oder Sachen, die durch oder bei Be-
nützung der im Abschnitt II erwähnten Trans-
portmittel entstehen; c) der Anstellung des im
Abschnitt IV erwähnten Personals verantwort-
lich sein. Sie wird die ICAO und ihr Personal
hinsichtlich solcher Klagen, Ansprüche und For-
derungen schadlos halten.

VIII. Privilegien und Immunitäten

(1) Hinsichtlich der ICAO und der Vollver-
sammlung werden die Bestimmungen betreffend
Privilegien und Immunitäten des zwischen den
Vereinten Nationen und der Republik Österreich
über den Amtssitz der UNIDO abgeschlossenen
Abkommens mutatis mutandis zur Anwendung
gelängen. Das Übereinkommen über die Privi-
legien und Immunitäten der Spezialorganisatio-
nen, einschließlich des die ICAO betreffenden
Anhanges III, wird hiedurch nicht berührt.

(2) Den Vertretern der Mitgliedsstaaten der
ICAO, die an der Vollversammlung teilnehmen
und dem Personal der ICAO, das mit der Voll-
versammlung befaßt ist, werden dieselben Pri-
vilegien und Immunitäten eingeräumt, wie sie
den Vertretern der Mitgliedsstaaten bei Tagun-
gen der UNIDO bzw. wie sie Beamten der
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UNIDO nach dem im Absatz 1 angeführten
Abkommen gewährt werden.

(3) Die an der Vollversammlung teilnehmen-
den Vertreter von Staaten, die nicht Mitglieder
der ICAO sind, werden die gleichen Privilegien
und Immunitäten genießen, die im vorstehenden
Absatz 2 für Vertreter von Mitgliedsstaaten
der ICAO gelten.

(4) Die Beobachter der SpezialOrganisationen
und anderer zwischenstaatlicher Organisationen,
die zur Teilnahme an der Vollversammlung ein-
geladen wurden, werden dieselben Privilegien
und Immunitäten genießen, wie sie Beamten der
ICAO ähnlichen Ranges zustehen.

(5) Für solche Personen erforderliche Sicht-
vermerke werden unverzüglich ausgestellt wer-
den. Sie werden von den österreichischen diplo-
matischen und konsularischen Vertretungen
kostenlos erteilt werden.

(6) Der im Abschnitt I bezeichnete Bereich
stellt Gebiet der ICAO dar. Der Zutritt zu die-
sem Gebiet steht unter der Kontrolle und unter
der Hoheit der ICAO.

IX. Allgemeine Bestimmungen

(1) Dieses Abkommen kann durch schriftliche
Übereinkunft zwischen der ICAO und der Re-
gierung abgeändert werden.

(2) Die ICAO wird die Regierung rechtzeitig
zumindest zwei Wochen vor Bedarf schriftlich
über den auf Grund dieses Abkommens erfor-
derlichen genauen Fassungsraum, Anzahl und
Art der Erfordernisse in Kenntnis setzen.

(3) Dieses Abkommenl tritt mit dem Tage
seiner Unterzeichnung durch beide Vertragsteile
in Kraft und bleibt während der Dauer der
Vollversammlung bzw. für jene Zeitdauer, die
zur Abwicklung aller mit der Vollversammlung
zusammenhängenden Angelegenheiten erforder-
lich ist, in Geltung.

ZU URKUND DESSEN haben die Vertreter
der Österreichischen Bundesregierung und der
Internationalen Organisation für Zivilluftfahrt
das vorliegende Abkommen in zwei Urschriften
in Wien am 1. April 1971 in englischer Sprache
unterzeichnet, wobei beide Texte in gleicher
Weise authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Rudolf Kirchschläger m. p.

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten

Für die Internationale Organisation für Zivil-
luftfahrt:

Assad Kotaite m. p.

Generalsekretär

Das vorstehende Abkommen ist gemäß seinem Abschnitt IX Abs. 3 am 1. April 1971 in
Kraft getreten.

Kreisky
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153.

Nachdem das am 10. Juli 1967 in Paris abgeschlossene Internationale Übereinkommen über
das Verfahren zur Festlegung von Tarifen für den Fluglinienverkehr, welches also lautet:

(Übersetzung)

INTERNATIONALES
ÜBEREINKOMMEN

über das Verfahren zur Fest-
legung von Tarifen für den

Fluglinienverkehr

Die unterzeichneten Regie-
rungen sind,

In der Erwägung, daß die
Festlegung von Tarifen für den
planmäßigen internationalen
Fluglinienverkehr in zahlreichen
bilateralen Luftverkehrsabkom-
men auf verschiedene Art ge-
regelt ist oder daß hiefür über-
haupt keine Bestimmungen zwi-
schen Staaten bestehen, und

Vom Wunsche geleitet, daß
die Grundsätze und Verfahren
für die Festlegung dieser Tarife
einheitlich seien und daß wenn
möglich von den Verfahren des
Internationalen Luftverkehrs-
verbandes Gebrauch gemacht
werde,

Wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Dieses Übereinkommen

a) legt die Tarifbestimmun-
gen fest, die auf den plan-
mäßigen internationalen
Fluglinienverkehr zwi-
schen zwei Staaten anzu-
wenden sind, die Vertrags-
parteien dieses Überein-
kommens sind:
i) wenn zwischen diesen

Staaten kein bilaterales
Abkommen hinsicht-
lich dieses Verkehrs be-
steht;

ii) wenn ein solches bila-
terales Abkommen be-
steht, jedoch keine
Tarifbestimmung ent-
hält;

b) ersetzt die Tarifbestim-
mungen in einem von zwei
Staaten, die Vertragspar-
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teien dieses Übereinkom-
mens sind, bereits abge-
schlossenen bilateralen Ab-
kommen, solange dieses
Übereinkommen für die
beiden Staaten in Kraft
steht.

Artikel 2

1. In den folgenden Absätzen
bedeutet der Ausdruck „Tarif"
die Preise für die Beförderung
von Fluggästen, Gepäck und
Fracht und die Bedingungen,
unter denen sie anzuwenden
sind, einschließlich der Preise
und Bedingungen für Vermittler
und andere Hilfsdienste, jedoch
ausschließlich der Entgelte und
Bedingungen für die Beförde-
rung von Post.

2. Die von den Fluglinien-
unternehmen einer Vertragspar-
tei für die Beförderung in das
oder aus dem Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei einzu-
hebenden Tarife müssen ange-
messen sein, unter gebührender
Berücksichtigung aller erheb-
lichen Faktoren einschließlich
der Betriebskosten, eines ange-
messenen Gewinnes und der
Tarife anderer Fluglinienunter-
nehmen.

3. Die in Absatz 2 dieses
Artikels genannten Tarife sind,
wenn möglich, von den betrof-
fenen Fluglinienunternehmen
beider Vertragsparteien nach
Fühlungnahme mit den anderen
Fluglinienunternehmen, welche
die Strecke ganz oder teilweise
befliegen, zu vereinbaren; diese
Vereinbarung ist, wenn möglich,
durch die Verfahren des Inter-
nationalen Luftverkehrsverban-
des für die Ausarbeitung von
Tarifen zu treffen.

4. Die auf diese Weise ver-
einbarten Tarife sind den Luft-
fahrtbehörden beider Vertrags-
parteien spätestens 90 Tage vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihrer Einführung zur Genehmi-
gung vorzulegen. In besonderen
Fällen kann dieser Zeitraum
vorbehaltlich der Zustimmung
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der erwähnten Behörden herab-
gesetzt werden.

5. Diese Genehmigung kann
ausdrücklich erteilt werden.
Wenn keine der Luftfahrtbehör-
den innerhalb von 30 Tagen
nach dem Zeitpunkt der Vorlage
gemäß Absatz 4 dieses Artikels
ihre Ablehnung bekanntgegeben
hat, gelten diese Tarife als ge-
nehmigt. Falls der Zeitraum für
die Vorlage, wie in Absatz 4
vorgesehen, herabgesetzt wird,
können die Luftfahrtbehörden
übereinkommen, daß der Zeit-
raum, innerhalb dessen eine Ab-
lehnung bekanntzugeben ist,
kürzer als 30 Tage sein kann.

6. Wenn ein Tarif nicht gemäß
Absatz 3 dieses Artikels ver-
einbart werden kann oder eine
Luftfahrtbehörde der anderen
während des gemäß Absatz 5
dieses Artikels geltenden Zeit-
raumes ihre Ablehnung hinsicht-
lich eines gemäß den Bestim-
mungen des Absatzes 3 verein-
barten Tarifes bekanntgibt,
haben die Luftfahrtbehörden
der beiden Vertragsparteien
nach Fühlungnahme mit den
Luftfahrtbehörden jedes ande-
ren Staates, deren Rat sie für
zweckmäßig halten, zu ver-
suchen, den Tarif im gegen-
seitigen Einvernehmen festzu-
setzen.

7. Können sich die Luftfahrt-
behörden über einen gemäß Ab-
satz 4 dieses Artikels vorgeleg-
ten Tarif oder über die Fest-
setzung eines Tarifes gemäß Ab-
satz 6 dieses Artikels nicht
einigen, ist die Meinungsver-
schiedenheit gemäß den Bestim-
mungen über die Beilegung von
Meinungsverschiedenheiten in
dem betreffenden bilateralen
Luftverkehrsabkommen beizu-
legen.

8. Ein gemäß den Bestim-
mungen dieses Artikels festge-
legter Tarif bleibt bis zur Fest-
legung eines neuen Tarifes in
Kraft. Die Geltung eines Tarifes
darf jedoch auf Grund dieses
Übereinkommens nicht um
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mehr als 12 Monate ab dem
Zeitpunkt, an dem er sonst ab-
gelaufen wäre, verlängert wer-
den.

Artikel 3

1. Wenn zwischen den beiden
Vertragsparteien kein bilaterales
Luftverkehrsabkommen besteht
oder wenn ein bilaterales Ab-
kommen besteht, das keine Be-
stimmungen über die Beilegung
von Meinungsverschiedenheiten
enthält, und eine Meinungsver-
schiedenheit der in Absatz 7 des
Artikels 2 genannten Art ent-
steht, können die beiden Ver-
tragsparteien die Meinungsver-
schiedenheiten einvernehm-
lich einer Person oder Körper-
schaft zur Beilegung übertragen
oder auf Ersuchen einer Ver-
tragspartei übereinkommen, die
Angelegenheit einem Schiedsge-
richt von drei Schiedsrichtern zu
übergeben.

2. Um ein Schiedsgericht zu
bilden, hat jeder der Vertrags-
parteien innerhalb eines Zeit-
raumes von 60 Tagen nach dem
Zeitpunkt der Zustimmung der
anderen Vertragspartei zu dem
Ersuchen um schiedsrichterliche
Entscheidung einen Schiedsrich-
ter namhaft zu machen. Der
dritte Schiedsrichter ist von den
beiden so namhaft gemachten
innerhalb eines weiteren Zeit-
raumes von 60 Tagen nach der
Namhaftmachung des zweiten
Schiedsrichters zu ernennen.

3. Wenn innerhalb der betref-
fenden Zeiträume eine der Ver-
tragsparteien es unterläßt, einen
Schiedsrichter namhaft zu
machen, oder der dritte Schieds-
richter nicht ernannt wird,
kann der Präsident des Rates
der Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation von jeder Ver-
tragspartei ersucht werden, das
Schiedsgericht zu ergänzen. In
diesem Falle hat der dritte
Schiedsrichter ein Staatsange-
höriger eines dritten Staates zu
sein und als Vorsitzender des
Schiedsgerichtes zu fungieren.

4. Sofern die Vertragspar-
teien nichts anderes verein-
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baren, hat das Schiedsgericht
seine Geschäftsordnung selbst
festzulegen. Alle Entscheidungen
werden durch die Stimmen-
mehrheit erreicht und sind end-
gültig.

Artikel 4

Unbeschadet des Absatzes 7
des Artikels 2 und des Artikels 3
ist jede Meinungsverschiedenheit
zwischen zwei oder mehreren
Vertragsparteien über die Aus-
legung oder Anwendung dieses
Übereinkommens, die nicht im
Verhandlungswege beigelegt
werden kann, auf Ersuchen einer
der Vertragsparteien einem
Schiedsgericht zu unterbreiten.
Wenn die Vertragsparteien sich
innerhalb von sechs Monaten
nach dem Zeitpunkt des Ersu-
chens um schiedsrichterliche Ent-
scheidung nicht über die Bildung
des Schiedsgerichtes einigen kön-
nen, kann jede dieser Vertrags-
parteien die Meinungsverschie-
denheit dem Internationalen Ge-
richtshof in Form eines Er-
suchens gemäß den Statuten des
Gerichtshofes übergeben.

Artikel 5

Dieses Übereinkommen steht
allen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Zivilluftfahrtkonferenz
zur Unterzeichnung offen.

Artikel 6

1. Dieses Übereinkommen be-
darf der Ratifikation oder Ge-
nehmigung durch die Unter-
zeichnerstaaten.

2. Die Ratifikationsurkunden
und Notifikationen der Geneh-
migung sind bei der Inter-
nationalen Zivilluftfahrtorgani-
sation zu hinterlegen.

Artikel 7

1. Dieses Übereinkommen
tritt am dreißigsten Tag nach
der Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunde oder der Notifika-
tion der Genehmigung durch
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fünf Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Zivilluftfahrtkonferenz
in Kraft.

2. Für jeden Staat, der es
danach ratifiziert oder annimmt,
tritt es am dreißigsten Tag nach
der Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunde oder der Notifika-
tion der Genehmigung in Kraft.

Artikel 8

1. Nach Inkrafttreten bleibt
dieses Übereinkommen für
jeden Mitgliedstaat der Verein-
ten Nationen oder einer der
SpezialOrganisationen zum Bei-
tritt offen.

2. Der Beitritt eines Staates
erfolgt durch Hinterlegung einer
Beitrittsurkunde bei der Inter-
nationalen Zivilluftfahrtorgani-
sation und wird am dreißigsten
Tag nach dem Zeitpunkt der
Hinterlegung wirksam.

Artikel 9

Dieses Übereinkommen kann
von jeder Vertragspartei durch
Notifikation an die Inter-
nationale Zivilluftfahrtorganisa-
tion gekündigt werden. Die
Kündigung tritt ein Jahr nach
Erhalt der genannten Notifika-
tion in Kraft.

Artikel 10

1. Jede Vertragspartei kann
zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung, Ratifikation oder Geneh-
migung dieses Übereinkommens
oder des Beitrittes zu demselben
erklären, daß sie sich durch den
Artikel 4 nicht gebunden be-
trachtet. Die anderen Vertrags-
parteien sind durch diesen Arti-
kel gegenüber einer Vertrags-
partei, die einen solchen Vorbe-
halt gemacht hat, nicht gebun-
den.

2. Eine Vertragspartei, die
einen Vorbehalt gemäß dem
vorstehenden Absatz gemacht
hat, kann diesen jederzeit durch
Notifikation an die Inter-
nationale Zivilluftfahrtorganisa-
tion zurückziehen.
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Artikel 11

1. Sobald dieses Übereinkom-
men in Kraft tritt, ist es von
der Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation beim General-
sekretär der Vereinten Nationen
zu registrieren.

2. Die Internationale Zivil-
luftfahrtorganisation hat allen
Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder einer der Spezial-
organisationen eine beglaubigte
Ausfertigung dieses Überein-
kommens zu übermitteln.

3. Die Internationale Zivil-
luftfahrtorganisation hat allen
Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder einer der Spezial-
organisationen zu notifizieren:

a) jede Unterzeichnung dieses
Übereinkommens,

b) die Hinterlegung jeder
Ratifikationsurkunde, No-
tifikation einer Genehmi-
gung oder Beitrittsurkun-
de und den jeweiligen
Zeitpunkt,

c) jede Kündigungsanzeige,

d) jeden gemäß Artikel 10
mitgeteilten Vorbehalt
und jede Zurückziehung
eines solchen Vorbehaltes.

Zu Urkund dessen haben die
hiezu ordnungsgemäß bevoll-
mächtigten Unterfertigten dieses
Übereinkommen unterzeichnet.

Geschehen zu Paris, am
10. Juli 1967 in einer Urschrift
in englischer, französischer und
spanischer Sprache, wobei alle
drei Texte gleichermaßen ver-
bindlich sind.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Übereinkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die ge-
wissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Verkehr und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, am 28. Jänner 1971

Der Bundespräsident:

Jonas

Der Bundeskanzler:

Kreisky

Der Bundesminister für Verkehr:

Frühbauer

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die österreichische Ratifikationsurkunde ist am 8. März 1971 bei der Internationalen Zivil-
luftfahrtorganisation hinterlegt worden. Das vorliegende Übereinkommen ist daher gemäß seinem
Art. 7 Albs. 2 für Österreich am 7. April 1971 in Kraft getreten.

Derzeit gehören dem Übereinkommen folgende weitere Staaten an: Belgien, Finnland, Frank-
reich, Irland, die Niederlande, Portugal, Spanien und das Vereinigte Königreich von Großbritannien
und Nordirland.

Kreisky


